
64. 04.10.2011 - LG Hamburg, Az: 416 HKO 99/11 PDF [1.840 KB] (Urteil nicht ergangen; 
Klagerücknahme) - a) Amazon-Händler muss eigene Widerrufsbelehrung erteilen; er kann sich 
nicht der Widerrufsbelehrung eines Dritten (hier: Amazon) bedienen b) Widerrufsbelehrung darf 
nicht an versteckter Stelle bei Amazon unter nicht themenbezogenen Informationen verlinkt 
werden c) Es kommt nicht darauf an, dass der Unternehmer eine eigene Widerrufsbelehrung 
bereit hält, sondern nur darauf, ob die Art und Weise der Widerrufsbelehrung den gesetzlichen Vorschriften entspricht 

(nicht ergangen; Klagerücknahme)

http://www.good-company.de/
landeswappenleitsaetzeinfo.html
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